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Leitfaden zu einer Dienstvereinbarung 
zur Durchführung von Jahresgesprächen   
(Stand Oktober 2005)

Vorbemerkung:

Die Einführung der Jahresgespräche im Schulbereich wird von uns als nicht sinnvoll angesehen. Gespräche sind wichtig und müssen geführt werden - jedoch zeitnah zum Thema. Vereinbarungen sind immer im Zusammenhang mit der gemeinsamen Aufgabe „Schule“ zu sehen. Für die Planung von Schule sind aber bereits Gremien vorgesehen. In den Konferenzen der Lehrkräfte und in der Schulkonferenz sind gute demokratische Strukturen für die Qualitätsentwicklung vorgesehen. Ein Verhandeln persönlicher Ziele hinter verschlossenen Türen stellt vor diesem Hintergrund einen Rückschritt dar. Die Durchführung der Jahresgespräche neben den ohnehin notwendigen Gesprächen überfordert Dienstvorgesetzte und Lehrkräfte.

Falls an einzelnen Schulen Jahresgespräche eingeführt werden, sollen die folgenden Handreichungen einen Rahmen abstecken helfen, der die missbräuchliche oder falsche Verwendung von Jahresgesprächen verhindert und Schaden von Personen und Schule abwendet.

Die Schulleiterin oder der Schulleiter informiert im Rahmen einer Gesamtkonferenz über die Absicht der Einführung von Mitarbeitergesprächen als Jahresgespräche. Dabei werden Zielsetzung und Ablauf angesprochen. Sie oder er trägt Sorge für die Durchführung geeigneter Schulungen. 

Der Personalrat  ist bei der Einführung und Durchführung von Jahresgesprächen zu beteiligen. 

Die grundsätzliche Einführung von Jahresgesprächen unterliegt nicht der Mitbestimmung. Jedoch ist der Personalrat  gemäß § 74 (1) HPVG an den Regeln zur Durchführung zu beteiligen. Auf zwei Personalräteschulungen, an denen nahezu alle Personalräte der Darmstädter Schulen teilgenommen haben, wurde der folgende Leitfaden für eine Dienstvereinbarung erarbeitet.

(Vorbemerkung) **

1. Vor der Einführung von Jahresgesprächen muss der Dienstvorgesetzte geschult und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben worden sein, an einer Schulung teilzunehmen.

In den Erörterungen des GPRLL mit dem Staatlichen Schulamt Darmstadt-Dieburg  wurde von der Behörde klar gestellt, dass bezogen auf die einzelne Schule keine Jahresgespräche stattfinden können, bevor nicht alle Teilnehmer geschult sind. Im Staatlichen Schulamt  werden entsprechende Fortbildungsangebote zum Abruf bereit gestellt.

2. Bei der Durchführung der Jahresgespräche ist auf Gleichbehandlung zu achten. Daher sind dem Personalrat  die Terminierung der Jahresgespräche und die erfolgte Durchführung mitzuteilen. Die Reihenfolge der Gespräche muss sich nach objektiven Kriterien richten (Alphabet...). Das Prinzip der „Freiwilligkeit“ oder Notwendigkeit anstehender Gespräche scheidet aus.

Das Prinzip der „Freiwilligkeit“ wird gerne benutzt, um eine Maßnahme, die nicht mehrheitsfähig ist, zunächst mit Einzelnen zu „erproben“. Die restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen sich dann zunehmend einem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. Der Personalrat  sollte daher auf eine objektiv festgelegte Reihenfolge achten. Die Einhaltung dieser Reihenfolge muss selbstverständlich für den Personalrat nachvollziehbar sein. Daher ist dem Personalrat  über die Terminplanung wie auch über erfolgte Jahresgespräche zu berichten.

3. Die Jahresgespräche werden vom Schulleiter oder der Schulleiterin durchgeführt. Diese Aufgabe ist nicht delegierbar.

Hier gab es nach den letzten Schulgesetzänderungen Irritationen. Das Staatliche Schulamt Darmstadt-Dieburg hat klar gestellt, dass diese Gespräche nur vom Dienstvorgesetzten geführt werden können. Dienstvorgesetzter ist nach der gültigen Dienstordnung die Schulleiterin oder der Schulleiter. Abhängig von der Größe des Kollegiums muss von einem Jahresrhythmus abgewichen werden.

4. Das Jahresgespräch ist grundsätzlich ein „Vier-Augen-Gespräch“.

5. Dienstvorgesetzte(r) und Mitarbeiter(in) vereinbaren zwei Themenschwerpunkte. Somit ist es möglich, dass jeder ein Thema einbringen kann. Die Laufbahnberatung ist ein gesetztes (drittes) Thema (§ 66 (4) Lehrerbildungsgesetz).
Das Gespräch soll auf „gleicher Augenhöhe stattfinden“. Das setzt eine gleichberechtigte Themensetzung voraus. Der einfachste Weg ist, jedem Gesprächspartner die Möglichkeit zu eröffnen, ein Thema einzubringen.

______________

** In einer Vorbemerkung könnte z.B. die Zielsetzung der Jahresgespräche beschrieben werden 

6. Der Termin für das Gespräch wird etwa vier Wochen vorher vereinbart. 
Die Themen werden ca. zwei Wochen vor dem Gesprächstermin vereinbart.

Eine langfristige Terminierung soll eine ausreichende Vorbereitung auf das Gespräch ermöglichen. Insbesondere soll genügend Zeit für eine Themenfindung bestehen. Eine gute Gesprächsvorbereitung ist die Grundlage für einen erfolgreichen Verlauf.
7. Das Gespräch soll ungestört abseits der Schulalltagshektik stattfinden.

Der Schulleiter/die Schulleiterin kann diese Gespräche nicht am Vormittag führen, wenn Störungen durch alltägliche „Ausnahmen“ drohen.

8. Das Gespräch sollte etwa eine Stunde dauern.

9. Das Gespräch findet auf gleicher Augenhöhe  in einem neutralen Raum statt.

Dienstvorgesetzte(r) und Mitarbeiter(in) „haben sich etwas zu sagen“. Eine symmetrische Kommunikation setzt also mitteilen und zuhören voraus. In diesem Zusammenhang ist auch die Raumfrage zu beachten.

10. Zielvereinbarungen sollen realistisch und erreichbar sein.

11. Am Ende des Gesprächs wird ein Ergebnisprotokoll erstellt. Dieses Protokoll soll erst nach einer Denkpause („noch mal überschlafen“) von beiden Gesprächspartnern unterschrieben werden.

Eine Fixierung der Gesprächsergebnisse ist sinnvoll, wenn man später darauf zurück greifen will. Das Protokoll gibt nicht den Gesprächsverlauf wieder. Dies ist auch nicht möglich, da beide Gesprächspartner von einer Protokollierung neben einer aufmerksamen Gesprächsteilnahme überfordert wären. Die getroffenen Vereinbarungen sollen nachhaltig sein. Daher sollen keine übereilt oder aus der Situation vorschnell gemachten Zusagen Bestandteil dieser Vereinbarungen sein.

12. Jede Gesprächspartnerin und jeder Gesprächspartner erhält eine Kopie dieses Protokolls zur persönlichen Verwahrung. Eine Aufbewahrung seitens des Dienstvorgesetzten in einer Dienstakte verbietet sich. Verlässt einer der Gesprächspartner die Dienststelle, ist das Protokoll zu vernichten. 

Die Zielvereinbarungen finden zwischen den beiden Personen, nicht zwischen dem Dienstvorgesetzten und dem Mitarbeiter statt. Protokolle sind daher auch der Vertraulichkeit dieser Personen unterstellt. Bei einem Wechsel des Dienstvorgesetzten sind diese Protokolle zu vernichten, da eine zwischen den Personen getroffene Vereinbarung keine Bedeutung mehr hat.

13. Über das Gespräch ist Vertraulichkeit zu wahren. Das Recht auf das eigene Wort bleibt davon unberührt.

Gespräche hinter verschlossenen Türen bergen tendenziell die Gefahr der Entsolidarisierung. Die Verschwiegenheitspflicht über ein Jahresgespräch soll eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass eine Rückkopplung der eigenen Gesprächsinhalte in anderen personalen Netzwerken verhindert wird.

14. Das Gespräch ist abzubrechen, 

· wenn Beurteilungen oder Bewertungen des Mitarbeiters Platz greifen,
· wenn nicht vereinbarte Themen Gesprächsgegenstand werden,

· wenn sich ein Streitgespräch entwickelt.

Das Jahresgespräch darf keine anlassbezogene Gespräche ersetzen. Bei diesen Gesprächen ist die Hinzuziehung einer Person des Vertrauens zu ermöglichen. Falls der Rahmen verlassen wird, wird die Aufgabe des Jahresgesprächs nicht erfüllt. 

15. Wurde das Jahresgespräch abgebrochen, ist ein Dienstgespräch zu führen unter Hinzuziehung einer Person des Vertrauens der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters über die Inhalte, die zu dem Abbruch führten.
Ein abgebrochenes Jahresgespräch ist ein Misserfolg. Im Anschluss an ein derart gescheitertes Gespräch sollte mit einem Mediator zunächst der Grund für das Scheitern gefunden werden.  

16. Nach einem geeigneten Zeitraum wird die Sinnhaftigkeit der Vereinbarungen überprüft.
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